
 

 

Beschluss des Fachausschusses Kinder und Bildung:  

Temporäre Spielstraße im Bereich Herbststraße und Wendehammer 

Lohmannstraße 

Der Fachausschuss „Kinder und Bildung“ Findorff fordert das Ordnungsamt und das Amt für 

Straßen und Verkehr auf, zu überprüfen, ob auf dem Wendeplatz der Lohmannstraße 

(Hinterausgang der Grundschule Admiralstraße) werktags zwischen 10:00 – 13:30 Uhr 

während der Schulzeit eine pandemiebedingte temporäre Spielstraße eingerichtet werden 

kann. Gleichzeitig fordert der Fachausschuss die Senatorin für Kinder und Bildung auf, an das 

ASV heranzutreten, um darauf hinzuwirken, dass diese Spielstraße eingerichtet wird. 

Begründung:  

Die Turnhalle der Schule Admiralstraße kann derzeit als Bewegungsraum nicht genutzt 

werden, da dort wegen der Abstandsregeln die Mensa eingerichtet werden musste. Die 

Grundschule weicht daher für Bewegungsangebote bereits auf die Schulhoffläche und den 

Spielplatz in der Herbststraße aus.            

Diese Flächen reichen für die Kinder der Schule Admiralstraße und der KiTa-Gruppen der FiF 

(Familien in Findorff e.V.) jedoch unter Corona-Abstands und -Hygieneregeln nicht aus, um die 

Bewegungszeiten aller Kinder und den Sportunterricht der Schulkinder gewährleisten zu 

können. Während der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen wegen der Pandemie müssen 

Kindergartenkinder, Kinder eines Spielkreises, eines Elternvereins und Schulkinder in 

Kohorten unterschiedliche Spielfläche nutzen, doch dies führt während des 

Unterrichtvormittags zu nicht vermeidbaren Überschneidungen. Abstandsregeln können 

dann nicht mehr eingehalten werden.       

Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder muss dadurch tagtäglich eingeschränkt werden. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die vielfache 

Bewegungsmöglichkeiten haben, eine deutlich höhere Konzentrations- und Lernfähigkeit 

aufweisen.  

Die Nutzung des Wendekreises ermöglicht der Grundschule, Sportunterricht an der frischen 

Luft durchzuführen. Die Nutzung soll auf die Vormittagsstunden beschränkt sein. Die 

Sondernutzung sollte zunächst bis zum Beginn der Weihnachtsferien 2020 gewährt werden, 

um zu sehen, ob sich die Regelung bewährt. Gegebenenfalls wird der FA Bildung nach der 

Ausschusssitzung im Dezember einen Antrag auf Verlängerung der Regelung für die Dauer der 

coronabedingten Einschränkung der Turnhallennutzung stellen.  
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